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Kapitel 3.4 

In begrenzten Mengen verpackte gefährliche Güter 
3.4.1    Allgemeine Vorschriften 

3.4.1.1  Die gemäß den Abschnitten 3.4.3 bis 3.4.6 verwendeten Verpackungen müssen nur den allgemeinen Vor-
schriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.4 bis 4.1.1.8 entsprechen. 

3.4.1.2   Die höchstzulässige Bruttomasse darf 30 kg für zusammengesetzte Verpackungen und 20 kg für Trays in 
Dehn- oder Schrumpffolie nicht überschreiten. 
Bem. Die Begrenzung für zusammengesetzte Verpackungen findet bei LQ 5 keine Anwendung. 

3.4.1.3   Unter Berücksichtigung der Höchstgrenzen in Unterabschnitt 3.4.1.2 sowie der individuellen Grenzen in 
Tabelle 3.4.6 dürfen gefährliche Güter mit anderen Stoffen oder Gegenständen zusammengepackt werden, 
vorausgesetzt, beim Freiwerden entsteht keine gefährliche Reaktion. 

3.4.2    Wenn in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 7a für einen bestimmten Stoff oder Gegenstand der Code «LQ 0» 
angegeben ist, ist dieser Stoff oder Gegenstand, wenn er in begrenzten Mengen verpackt ist, von keiner 
der anwendbaren Vorschriften des RID freigestellt, sofern nichts anderes angegeben ist. 

3.4.3    Wenn in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 7a für einen bestimmten Stoff oder Gegenstand einer der Codes 
«LQ 1» oder «LQ 2» angegeben ist, gelten, sofern in diesem Kapitel nichts anderes vorgeschrieben ist, die 
Vorschriften der übrigen Kapitel des RID nicht für die Beförderung dieses Stoffes oder Gegenstandes, vor-
ausgesetzt: 
a)  die Vorschriften des Abschnitts 3.4.5 a) bis c) werden beachtet; im Sinne dieser Vorschriften gelten 

Gegenstände als Innenverpackungen; 
b)  die Innenverpackungen entsprechen den Vorschriften der Unterabschnitte 6.2.5.1 und 6.2.6.1 bis 

6.2.6.3. 

3.4.4    Wenn in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 7a für einen bestimmten Stoff der Code «LQ 3» angegeben ist, gel-
ten, sofern in diesem Kapitel nichts anderes vorgeschrieben ist, die Vorschriften der übrigen Kapitel des 
RID nicht für die Beförderung dieses Stoffes, vorausgesetzt: 
a)  der Stoff wird in zusammengesetzten Verpackungen befördert, wobei folgende Außenverpackungen 

zugelassen sind, die so ausgelegt sein müssen, dass sie den anwendbaren Bauvorschriften des Ab-
schnitts 6.1.4 entsprechen: 
– Fässer aus Stahl oder Aluminium mit abnehmbarem Deckel, 
– Kanister aus Stahl oder Aluminium mit abnehmbarem Deckel, 
– Fässer aus Sperrholz oder Pappe, 
– Fässer oder Kanister aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel, 
– Kisten aus Naturholz, Sperrholz, Holzfaserwerkstoff, Pappe, Kunststoff, Stahl oder Aluminium; 

b)  die in Tabelle 3.4.6 in Spalte 2 oder 4 je Innenverpackung und gegebenenfalls in Spalte 3 oder 5 je 
Versandstück angegebene höchstzulässige Nettomenge wird nicht überschritten; 

c)  jedes Versandstück ist deutlich und dauerhaft gekennzeichnet: 
(i) mit der UN-Nummer des Füllgutes gemäß Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 1, der die Buchstaben «UN» 

vorangestellt werden; 
(ii) bei verschiedenen Gütern mit unterschiedlichen UN-Nummern in ein und demselben Versandstück: 

– mit den UN-Nummern der Füllgüter, denen die Buchstaben «UN» vorangestellt werden, oder 
– mit den Buchstaben «LQ»1). 

Diese Kennzeichnung muss innerhalb einer rautenförmigen Fläche abgebildet sein, die von einer Linie 
mit einer Seitenlänge von mindestens 100 mm eingefasst ist. Die Begrenzungslinie der Raute muss 
mindestens 2 mm breit sein; die Zeichenhöhe der Nummer muss mindestens 6 mm betragen. Wenn 
mehrere Stoffe verschiedener UN-Nummern im Versandstück enthalten sind, muss die Raute ausrei-
chend groß sein, um alle UN-Nummern aufnehmen zu können. Wenn es die Größe eines Versand-
stücks erfordert, darf diese Kennzeichnung geringere Abmessungen haben, sofern sie deutlich sichtbar 
bleibt. 

                                                           

1)   Die Buchstaben «LQ» sind die Abkürzung des englischen Ausdrucks «Limited Quantities» (begrenzte 
Mengen). Diese Buchstaben sind nach dem IMDG-Code und den Technischen Anweisungen der  
ICAO nicht zugelassen. 
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3.4.5    Wenn in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 7a für einen bestimmten Stoff einer der Codes «LQ 4» bis «LQ 19» 
und «LQ 22» bis «LQ 28» angegeben ist, gelten, sofern in diesem Kapitel nichts anderes vorgeschrieben 
ist, die Vorschriften der übrigen Kapitel des RID nicht für die Beförderung dieses Stoffes, vorausgesetzt: 
a)  der Stoff wird befördert: 

– in zusammengesetzten Verpackungen nach den Vorschriften des Abschnitts 3.4.4 a) oder 
– in Innenverpackungen aus Metall oder Kunststoff, welche nicht bruchanfällig sind oder leicht durch-

stoßen werden können und in Trays mit Dehn- oder Schrumpffolie enthalten sind; 
b)  die in Tabelle 3.4.6 in Spalte 2 oder 4 je Innenverpackung und gegebenenfalls in Spalte 3 oder 5 je 

Versandstück angegebene höchstzulässige Nettomenge wird nicht überschritten; 
c)  jedes Versandstück ist deutlich und dauerhaft mit den in Abschnitt 3.4.4 c) aufgeführten Angaben ge-

kennzeichnet. 

3.4.6    Tabelle 
 

Code zusammengesetzte Verpackungena) 
(höchstzulässige Nettomenge) 

Innenverpackungen, die in Trays mit 
Dehn- oder Schrumpffolie enthalten sinda)

(höchstzulässige Nettomenge) 

 je Innenverpackung je Versandstückb) je Innenverpackung je Versandstückb) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

LQ 0 Keine Freistellungen nach den Vorschriften des Abschnitts 3.4.2. 

LQ 1 120 ml  120 ml  

LQ 2 1 l  1 l  

LQ 3c) 500 ml 1 l nicht zugelassen nicht zugelassen 

LQ 4c) 3 l  1 l  

LQ 5c) 5 l unbegrenzt 1 l  

LQ 6c) 5 l  1 l  

LQ 7c) 5 l  5 l  

LQ 8 3 kg  500 g  

LQ 9 6 kg  3 kg  

LQ 10 500 ml  500 ml  

LQ 11 500 g  500 g  

LQ 12 1 kg  1 kg  

LQ 13 1 l  1 l  

LQ 14 25 ml  25 ml  

LQ 15 100 g  100 g  

LQ 16 125 ml  125 ml  

LQ 17 500 ml 2 l 100 ml 2 l 

LQ 18 1 kg 4 kg 500 g 4 kg 

LQ 19 5 kg  5 kg  

LQ 20 (bleibt offen) (bleibt offen) (bleibt offen) (bleibt offen) 

LQ 21 (bleibt offen) (bleibt offen) (bleibt offen) (bleibt offen) 

LQ 22 1 l  500 ml  
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Code zusammengesetzte Verpackungena) 
(höchstzulässige Nettomenge) 

Innenverpackungen, die in Trays mit 
Dehn- oder Schrumpffolie enthalten sinda)

(höchstzulässige Nettomenge) 

 je Innenverpackung je Versandstückb) je Innenverpackung je Versandstückb) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

LQ 23 3 kg  1 kg  

LQ 24 6 kg  2 kg  

LQ 25d) 1 kg  1 kg  

LQ 26d) 500 ml 2 l 500 ml 2 l 

LQ 27 6 kg  6 kg  

LQ 28 3 l  3 l  

________ 

a)   Siehe Unterabschnitt 3.4.1.2. 

b)   Siehe Unterabschnitt 3.4.1.3. 

c)   Bei wasserhaltigen homogenen Gemischen der Klasse 3 beziehen sich die genannten Mengen nur auf 
die in ihnen enthaltenen Stoffe der Klasse 3. 

d)   Bei der Beförderung der UN-Nummern 2315, 3151, 3152 und 3432 in Geräten dürfen in jedem einzel-
nen Gerät die Mengen je Innenverpackung nicht überschritten werden. Das Gerät muss in einer flüs-
sigkeitsdichten Verpackung befördert werden, und das vollständige Versandstück muss dem Abschnitt 
3.4.4 c) entsprechen. Für die Geräte dürfen keine Trays mit Dehn- oder Schrumpffolie verwendet wer-
den. 

3.4.7    Umverpackungen, die Versandstücke gemäß Abschnitt 3.4.3, 3.4.4 oder 3.4.5 enthalten, müssen nach den 
Vorschriften des Abschnitts 3.4.4 c) für jedes in der Umverpackung enthaltene gefährliche Gut gekenn-
zeichnet sein, es sei denn, die für alle in der Umverpackung enthaltenen gefährlichen Güter repräsentati-
ven Kennzeichnungen sind sichtbar. 

3.4.8    Die Vorschriften  
a)  des Unterabschnitts 5.2.1.9 über das Anbringen von Ausrichtungspfeilen auf Versandstücken, 
b)  des Unterabschnitts 5.1.2.1 b) über das Anbringen von Ausrichtungspfeilen auf Umverpackungen und 
c)  des Unterabschnitts 7.5.1.5 über die Ausrichtung von Versandstücken 
gelten auch für gemäß diesem Kapitel beförderte Versandstücke und Umverpackungen. 

3.4.9    Absender von in begrenzten Mengen verpackten gefährlichen Gütern müssen den Beförderer vor der Be-
förderung, die keine Seebeförderung einschließt, über die Bruttomasse der so zu versendenden Güter in-
formieren. 

Verlader von in begrenzten Mengen verpackten gefährlichen Gütern müssen die in den Abschnitten 3.4.10 
bis 3.4.12 festgelegten Kennzeichnungsvorschriften beachten. 

3.4.10   a)  Wagen, mit denen Versandstücke mit gefährlichen Gütern in begrenzten Mengen befördert werden, 
müssen gemäß Abschnitt 3.4.12 auf beiden Längsseiten gekennzeichnet sein, sofern sie nicht bereits 
gemäß Abschnitt 5.3.1 mit Großzetteln (Placards) versehen sind. 

b)  Großcontainer, mit denen Versandstücke mit gefährlichen Gütern in begrenzten Mengen befördert wer-
den, müssen gemäß Abschnitt 3.4.12 auf allen vier Seiten gekennzeichnet sein, sofern sie nicht bereits 
gemäß Abschnitt 5.3.1 mit Großzetteln (Placards) versehen sind. 

  Wenn das an Großcontainern angebrachte Kennzeichen außerhalb des Tragwagens nicht sichtbar ist, 
muss dasselbe Kennzeichen auch an beiden Längsseiten des Wagens angebracht werden. 

3.4.11   Auf die in Abschnitt 3.4.10 festgelegte Kennzeichnung kann verzichtet werden, wenn die Bruttogesamt-
masse der beförderten Versandstücke, die in begrenzten Mengen verpackte gefährliche Güter enthalten, 
8 Tonnen je Wagen oder Großcontainer nicht überschreitet. 
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3.4.12   Die Kennzeichnung besteht aus dem Ausdruck «LTD QTY»2) in schwarzen Buchstaben mit einer Zeichen-
höhe von mindestens 65 mm auf weißem Grund. 

3.4.13   Bei Beförderungen in einer Transportkette, die eine Seebeförderung einschließt, sind Kennzeichnungen 
gemäß Kapitel 3.4 des IMDG-Codes ebenfalls zugelassen. 

 

                                                           

2)   Die Buchstaben «LTD QTY» sind die Abkürzung des englischen Ausdrucks «Limited Quantity». 


